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Recht

Schäden durch Kastanien 	
an Pkw auf einem Parkplatz

Zu dieser Frage brachte das LG Aachen 
bereits in einem früheren Urteil [4] die 
Rechtslage auf den Punkt mit der Feststel-
lung:
„Schäden durch herunterfallende Kastanien 
sind schon deshalb nicht ersatzfähig, weil das 
Einstellen des Kfz unter einen Früchte tragen­
den Baum ein überwiegendes Mitverschulden 
darstellt.“

Im vorliegenden Fall handelte es sich um 
einen öffentlichen Parkplatz. In den Ur-
teilsgründen verwies das Gericht darauf, 
dass schon die von der geschädigten Klä-
gerin vorgelegten Fotos einen reichlich 
mit Kastanien bestückten Baum zeigten. 
Wenn die Klägerin trotzdem ihren Pkw 
unter diesem Baum abstellte, so treffe sie 
an dem eingetretenen Schaden an ihrem 
Pkw ein derart überwiegendes Eigenver-
schulden, dass dahinter jegliche etwaige 
Haftung des beklagten Baumeigentümers 
zurücktrete. Es bestünde auch keinerlei 
Verpflichtung des Baumeigentümers, be-
sondere Schutzvorkehrungen zu treffen 
wie etwa das Aufstellen von Warnschil-
dern.

Schäden durch Eicheln 	
an Pkw auf einem Parkplatz
Inzwischen liegt auch eine neuere oberge-
richtliche Entscheidung zu diesem Thema 
vor. So hat das OLG Hamm in einem Ur-
teil vom 19.5.2009 [5] den Ersatz von Re-
paraturkosten an einem unter einer Eiche 

geparkten Pkw wegen der Beschädigung 
durch herabfallende Eicheln abgelehnt. 
Die Besonderheit dieses Falles bestand 
darin, dass der Baumeigentümer die Eiche 
zuvor stark zurückgeschnitten hatte und 
der klagende Pkw-Halter die Meinung 
vertrat, erst durch diesen Rückschnitt wä-
re es, wegen des nunmehr ungebremsten 
Falls der Eicheln aus größerer Höhe, zu 
dem Schaden gekommen. Das OLG wies 
die Klage ab und sah keine Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht, weil das Fallen 
der Eicheln auf Gegebenheiten der Natur 
beruhe und der Rückschnitt der Eiche nicht 
als ein Handeln anzusehen sei, das als Ver-
letzung der Verkehrssicherungspflicht zu 
werten wäre. Das auf Gegebenheiten der 
Natur beruhende Herabfallen von Früch-
ten müsse als unvermeidbar und als eige-
nes Lebensrisiko hingenommen werden. 
Zwar könne der Rückschnitt das Risiko aus 
dem (weiterhin naturgegebenen) Früch-
tefall erhöht haben, das sei aber tragbar, 
zumal dem das Wirtschaftlichkeitsinte
resse des Beklagten gegenüber gestanden 
habe, das Lichtraumprofil langfristig her-
zustellen und außerdem auch Blattwerk 
im unteren Bereich keinen sicheren Schutz 
gegen herabfallende Eicheln aus größerer 
Höhe biete.

Wertschätzung der Bäume

Das OLG Hamm stellte fest, dass das Her-
abfallen von Früchten aus der Verkehrssi-
cherungspflicht herausgenommen werden 
müsse, „weil solche Schäden relativ gering 
bleiben, das Wachstum von Bäumen im 

oder am Verkehrsraum ökologisch und 
straßengestalterisch wünschenswert und 
die sonst nur mögliche Vermeidung durch 
Auffangnetze wirtschaftlich nicht tragbar 
ist. Gemessen an den Vorteilen der Begrü-
nung von Verkehrsflächen und des zu sei-
ner Vermeidung nötigen Aufwands ist das 
Risiko aus dem Fruchtfall (im Gegensatz zu 
dem von Astabbrüchen) tragbar. Insbeson-
dere kann sich der Verkehrsteilnehmer auf 
dieses bekannte Risiko leicht einstellen, 
indem er das Parken unter hohen früch-
tetragenden Bäumen in der betreffenden 
Jahreszeit vermeidet; dies erst recht, wenn 
die Bäume unten kein vermeintlich schüt-
zendes Astwerk aufweisen.“

 Helge Breloer
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Keine Haftung für  
herabfallende Früchte
Immer wieder taucht die Frage auf, wie weit der Verkehrssicherungs­
pflichtige für Schäden durch herabfallende Früchte aus Bäumen haftet. 
Das Landgericht Heilbronn [1] urteilte, dass weder die Verkehrssiche­
rungspflicht der Straßenverkehrsbehörde noch die des Grundstücksei­
gentümers Abwehrmaßnahmen zum Schutz der unter Bäumen abge­
stellten Kfz gegen das Herabfallen von reifen Kastanien erfordere. Das 
LG Stuttgart [2] verlangte dagegen bei Walnussbäumen den Rückschnitt 
der über die Straße ragenden Äste und zog sogar das Aufspannen von 
Netzen zum Einfangen der Walnüsse in Erwägung. In der Berufung wies 
das OLG Stuttgart [3] derartige Forderungen zurück und sprach die be­
klagte Gemeinde von der Haftung frei, wobei es vor allem auf die Unzu­
mutbarkeit der in Betracht gezogenen Schutzmaßnahmen verwies.
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